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9835 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

über den Beschluss des Nationalrates vom 29. Juni 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz und das Bauarbeiter-
Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 geändert werden 

Die Abgeordneten Josef Muchitsch, August Wöginger, Kolleginnen und Kollegen haben den dem 
gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde liegenden Initiativantrag am 7. Juni 2017 im 
Nationalrat eingebracht, der auszugsweise wie folgt begründet wurde: 
„Der vorliegende Beschluss des Nationalrates soll Sozialbetrug und Unterentlohnung sowie die damit 
verbundenen Wettbewerbsverzerrungen in der Baubranche weiter eindämmen und die Wirksamkeit der 
Baustellenkontrollen in Bezug auf Teilzeitbeschäftigung bzw. fallweiser Beschäftigung verstärkt werden. 
Dazu sollen Erstmeldungen bei Teilzeitbeschäftigung und fallweiser Beschäftigung spätestens bei 
Aufnahme der Tätigkeit zu erstatten sein und jegliche Änderungen vorher gemeldet werden müssen. Bei 
Verletzung dieser Meldevorschriften soll von der widerlegbaren Vermutung einer Vollzeitbeschäftigung 
für den Zuschlagszeitraum, indem die Kontrolle stattfindet, und für die zwei vorherigen 
Zuschlagszeiträume ausgegangen werden. Zudem soll Mehrarbeit in Hinkunft zuschlagspflichtig sein. 
Schließlich sollen die derzeit bestehenden Regelungen betreffend Arbeitnehmer/innenansprüche im 
Todesfall vereinheitlicht und vereinfacht sowie die Verzugszinsen gesenkt werden.“ 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 4. Juli 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Inge Posch-Gruska. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates David Stögmüller und Rosa Ecker. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Inge Posch-Gruska gewählt. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 
4. Juli 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2017 07 04 

 Inge Posch-Gruska René Pfister 
 Berichterstatterin Vorsitzender 

 

www.parlament.gv.at




